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Juristenausbildung in der Diskussion:

Reformmodell der BSK

Die ewige, bisher meist folgenlose Diskussion um die Reformierung der Juristenausbildung ist in eine entscheidende Phase getreten: Die Justizministerkonferenz hat sich im vergangenen Herbst mehrheitlich für ein einstufiges Ausbildungsmodell und damit für eine erhebliche Änderung der bisherigen, in Studium und Referendariat zweigeteilten Ausbildung ausgesprochen.

I. Der Reformbedarf

Tatsächlich gibt es erheblichen Reformbedarf. Die Mängel der derzeitigen Ausbildung sind hinreichend bekannt, hier sollen nur einige Faktoren stichwortartig aufgeführt werden:

· Für viele Studienanfänger ist und bleibt derzeit die Rechtswissenschaft ein orientierungsloses (Massen-)Studium.

· Wenige Studienleistungen stehen einem umfangreichen Endexamen gegenüber.

· Vor allem in den Examina und deren Vorbereitung besteht leider eine Tendenz zu umfangreichem Detailwissen statt der Beherrschung der Grundlagen und Methoden.

· Das erste Staatsexamen hat keine Anbindung an das Studium: Faktisch liegt eine Dreiteilung der ersten Ausbildungsphase in einen ”Scheinteil” an der Universität, der Examensvorbereitung bei einem privaten Repetitorium (immerhin oft angereichert durch universitäre Kurse) und einem Examen vor einem staatlichen Prüfungsamt vor.

· Die Teilung der Juristenausbildung in zwei Abschnitte, zusätzlich unterbrochen durch eine lange Examensvorbereitungs- und Examensphase führt zu einer unsinnigen und kontraproduktiven Trennung von Theorie und Praxis.

· Die notwendige Vorbereitung auf ein zweites Examen führt zur Entwertung der unmittelbar vor dem Assessorexamen liegenden Stationen des Referendariats.

II. Das Modell der Justizministerkonferenz (JuMiKo)

Das nun von der JuMiKo vorgestellte, noch nicht bis in letzte Details ausgearbeitete Modell versucht, diese Schwächen und Mängel der Ausbildung zu beseitigen:

1. Modellskizze

Theoretische Stoffvermittlung und praktische Anwendung sollen miteinander verzahnt werden, indem eine zwölfmonatige Praxisphase in das Studium integriert wird. In einem Grundstudium von vier Semestern werden die Grundlagen vermittelt und jeweils in schriftlichen Arbeiten geprüft. Die dort in Form von Hausarbeiten und Klausuren erbrachten Leistungen bilden in Form von ”credit points” eine Zwischenprüfung. Es schließt sich eine sechssemestrige Vertiefungs- und Wahlstudienphase an, die integrierte einjährige Praxisphase soll dabei nach der derzeitigen Mehrheitsmeinung im 7./8. Semester stattfinden. Im 11. Semester erfolgt ein Staatsexamen mit (zumindest) einem Klausurenteil und einer mündlichen Prüfung inkl. Aktenvortrag.

2. Nicht alle bestehenden Mängel werden beseitigt

Damit wählt die JuMiKo den richtigen Weg. Das von ihr vorgeschlagene Modell ist aber zum einen nicht in der Lage, einen der großen Mängel der derzeitigen Juristenausbildung zu beheben. Trotz des credit point Systems und trotz der Möglichkeit der Abschichtung wird nach wie vor verlangt, zum Ende der Ausbildung das gesamte Wissen in allen Fachgebieten parat zu haben. Wie bisher sollen Klausuren in den klassischen Rechtsgebieten geschrieben werden. Damit werden der Examensdruck und die Examensfixierung des derzeitigen Studiums allenfalls geringfügig verringert. Die altbekannten Folgen dieser Defizite werden sich aller Voraussicht nach auch bei der so reformierten Juristenausbildung einstellen. Zum einen wird in den Semestern vor dem Examen – nach dem Modell der JuMiKo das 9. und 10. Semester – die Flucht von der Universität hin zu den kommerziellen Repetitorien einsetzen. Die Trennung in der Zuständigkeit zwischen Prüfung und Prüfungsvorbereitung wird auch durch die universitäre Examensvorbereitung nicht aufgehoben, was sich schon daran zeigt, daß die Repetitorien trotz vielerorts bestehender Examinatorien an Universitäten großen Zulauf haben. Zum anderen werden die meisten Studierenden in den beiden Semestern unmittelbar vor der Prüfung das Schwergewicht ihrer Arbeit auf die direkte Examensvorbereitung legen, also Training für die Klausuren betrieben. Daß in dieser Zeit das komplette Wahlfachstudium und auch Veranstaltungen zur kritischen Reflexion der Praxis angeboten werden, mag zwar gut gemeint sein – diese Angebote werden jedoch ein Schattendasein fristen, da die Studierenden ihre Prioritäten anders setzen werden.

3. Neue Nachteile entstehen

Schlimmer noch, die angestrebte Reform schafft neue, gravierende Nachteile gegenüber der derzeitigen Ausbildung:

Die einjährige Praxisphase während des Studiums stellt keine inhaltliche Verbesserung dar, sondern ist ein fauler Kompromiß zwischen dem Referendariat und den derzeit oft sinnlosen studienbegleitenden Praktika. Motivation für ihre Einrichtung war allzu offensichtlich der Wunsch der Politik, die Besoldung der Referendare einzusparen. Die Praxisphase kommt zu früh und dauert zu kurz, um das Referendariat wirklich vollwertig ersetzen zu können. So ist es kein Wunder, daß unter anderem der Ladenburger Kreis die Praxisphase ein Jahr später durchführen will und daß die Justizminister selbst davon ausgehen, daß die so ausgebildeten Juristen nach ihrem Examen nicht in der Lage sein werden, in der Praxis arbeiten zu können.

Die dadurch angeblich notwendige “Berufseinarbeitungsphase” führt in einer Zeit, in der alle die Verkürzung der Ausbildung fordern, im Gegenteil zu einer faktischen Verlängerung der Ausbildungszeit. Nach einem Studium mit einer Regelstudienzeit von zehn statt bisher acht Semestern (jeweils ohne Examen) soll nach dem von den Justizministern gebilligten Willen der Anwaltschaft noch eine Zeit von zwei Jahren folgen, bei der der angehende Anwalt bei einem anderen Anwalt angestellt sein muß, bevor er sich selbständig machen kann.

Diese juristischen Lehrjahre nach einer vorgeblich schon praxisorientierten Ausbildung und dem Abschlußexamen müssen aber vor allem aus einem anderen Grund entschieden abgelehnt werden: 

Der Anwaltschaft, die mit Angst und Mißgunst auf die hohe Zahl der kommenden Juristen schaut und die einzelnen Stücke im Verteilungskuchen schrumpfen sieht, bekommt den von ihr schon lange verlangten Zugriff auf ihre Nachwuchs- und Konkurrentensteuerung. Es ist verständlich und nachvollziehbar, daß die Lobbyverbände der Anwälte mit aller Macht versuchen, endlich die Möglichkeit zu bekommen, den Zugang zu ihrem Beruf selbst zu steuern. Die Justizminister sind offensichtlich bereit, der Anwaltschaft dies zu erlauben: Ohne große Rahmenvorgaben wird den Anwaltskammern per Satzungsrecht zugestanden, Ausbildungsplätze, -dauer und –inhalt sowie die notwendigen Abschlüsse und Kosten selber zu regeln.

Dies geschieht zunächst dadurch, daß jeder Bewerber einen Anwalt finden muß, bei dem er - vermutlich zwei Jahre - angestellt sein kann. Es ist ziemlich sicher, daß die Zahl der „Ausbildungsplätze“ bei weitem nicht ausreichen wird und soll, um das Interesse aller Absolventen zu befriedigen. Wohl dem, der schon einen Anwalt in der Familie hat! Anschließend wird verlangt, daß der so genannte ”Rechtsanwaltsassessor” während dieser Zeit Lehrgänge bei einer privat organisierten Anwaltsakademie besuchen, bezahlen und bestehen muß. Und zuletzt soll nach den Vorstellungen der Anwaltsvereine wohl doch wieder eine abschließende Prüfung stehen. 

Einer mehr oder weniger privatwirtschaftlichen Reglementierung des eigenen Marktes durch eine Begrenzung des Berufszuganges wird dem ehemals dem Richteramt gleichgestellten “Organ der Rechtspflege” nicht gut stehen.

III. Das Modell der BSK

Ausgehend von dem vorgelegten Entwurf der JuMiKo schlägt die Bundessprecherkonferenz daher vor, eine einstufige, aber vollwertige Ausbildung zum Einheitsjuristen zu erhalten:

1. Das Grundstudium

Die Ausbildung beginnt mit einem vergleichsweise reglementierten Grundstudium von vier Semestern Dauer.

Dieses besteht aus Veranstaltungen in den Grundlagenfächern (wie Rechtsgeschichte, -philosophie, -methodik) und in den drei ”klassischen Rechtsgebieten”. In allen Fächern wird auf die Vermittlung der Methode(n) und der Rechtsentwicklung besonderen Wert gelegt.

Jede Veranstaltung schließt mit mindestens einer schriftlichen Leistung ab, die (einmal) wiederholt werden kann und deren Bestehen im Rahmen der Zwischenprüfung Voraussetzung zum Weiterstudium ist. In der Regel wird der Stoff durch Klausuren geprüft, es können aber auch (Kurz-)Hausarbeiten verlangt werden, wenn dies nicht zu einer zeitlichen Überforderung der Studierenden führt.

Die studienbegleitende Zwischenprüfung besteht aus den im Rahmen des credit point Systems gesammelten Ergebnissen der in den ersten Semestern erbrachten Leistungen. Die bestandene Zwischenprüfung ermöglicht das weitere Jurastudium. Zusätzliche Prüfungen finden nicht statt. 

2. Das Vertiefungs- und Wahlstudium

Es folgt ein Vertiefungs- und Wahlstudium, das auf ebenfalls vier Semester ausgelegt ist.

Hier werden teilweise Veranstaltungen zu Rechtsgebieten erstmals angeboten, wie etwa Erb-/Familienrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaft- und Handelsrecht, das Europarecht und die internationalen Bezüge sowie Teile des besonderen Verwaltungsrechts.

Hinzu kommen ab dem 5. Semester auch die Wahlfachbereiche. Der Studienansatz ist in diesem Absatz deutlich freier als im Grundstudium und soll auch den Besuch von nichtjuristischen Veranstaltungen ermöglichen. Hier sollte die Studien- und Prüfungsordnung einen großen Freiraum lassen und auch ein „studium generale“ fördern. Ein Auslandsaufenthalt bietet sich in dieser Phase an. 

Die erzielten Ergebnisse sollen durch das credit point System in die Examensnote einfließen, gleiches gilt für im Ausland erworbene Leistungen. 

Drittes Element dieser Studienphase ist die zunehmende Vorbereitung auf die sich – dank Abschaffung des ersten Staatsexamens - unmittelbar anschließende Praxisphase: Prozeßrechtliche Vorlesungen und Veranstaltungen zu praxisbezogenen Gebieten (zu denken ist hier an Vertragsgestaltung, juristische Rhetorik, Mediation, etc.) werden angeboten und gehören zum Pflichtkanon, der über das credit point System ebenfalls Relevanz für das Examensergebnis hat.

Es ist ausdrücklich erwünscht, daß spätestens ab der Phase des Vertiefungs- und Wahlstudiums auch Praktiker Veranstaltungen abhalten, entweder in alleiniger Verantwortung oder, etwa im Rahmen von Seminaren, zusammen mit Hochschullehrern.

3. Die Praxisphase

Daran schließt sich eine Praxisphase von etwa 16 bis 18 Monaten in vier Stationen an.

Wie im Referendariat liegt der zeitliche Schwerpunkt dabei auf der Einzelausbildung bei einem in der Praxis tätigen Juristen. Die vier Stationen sind dabei aus dem Kanon der bisherigen, klassischen Einteilung in fünf Abschnitte zu wählen. Flankiert werden soll die Einzelausbildung mit Vertiefungsveranstaltungen, die sich teilweise an die derzeitigen Arbeitsgemeinschaften anlehnen können. Auch in dieser Phase finden jedoch Veranstaltungen zu Themen wie Vertragsgestaltung, alternative Formen der Streitschlichtung oder juristische Argumentation statt, die bislang im Referendariat zu kurz kommen. Die neue Einphasigkeit hat den Vorteil, daß in dieser Phase verstärkt Hochschullehrer in die Ausbildung einbezogen werden können, so daß durch die theoretische Rückkopplung an die Universität eine kritische Reflexion der Praxis vorgenommen werden kann. Auch hier sind – spiegelbildlich zu der zweiten Phase – Veranstaltungen denkbar, die von Professoren alleine oder zusammen mit Praktikern gehalten werden.

4. Das Staatsexamen

Abschluß der Ausbildung ist ein Staatsexamen.

Die unmittelbare Examenszeit besteht aus einer dreimonatigen Abschlußarbeit und einer mündlichen Prüfung.

Das Thema der Abschlußarbeit sucht der Prüfling zusammen mit einem von ihm gewählten Prüfer – Professor oder zugelassener Prüfer aus der Praxis – aus. Die mündliche Prüfung besteht aus einer Verteidigung dieser Arbeit, aus einem Aktenvortrag (wie im derzeitigen zweiten Examen) und einem Rechtsgespräch über ausgewählte Fachgebiete.

Bestandteil des Examens sind über das credit point System die Studienleistungen aus allen Pflicht- und gewählten Fachgebieten. 

IV. Begründung

Das oben skizzierte Modell weicht auf den ersten Blick nicht erheblich von den Vorschlägen der Justizminister ab. Entscheidende Unterschiede sind aber 

· die Anordnung der Praxisphase,

· die Bedeutung der Studienleistungen und dadurch

· die Zusammensetzung der Examensleistungen,

· die Wissenschaftlichkeit dieses Abschlusses und

· die volle Berufsbefähigung mit dem Ausbildungsabschluß.

1. Die einphasige Ausbildung

Wir stimmen mit dem Ministermodell darin überein, daß nur die Einphasigkeit eine fruchtbare Verbindung von Theorie und Praxis gewährleistet. Schon dies allein kann zu einer besseren Stoffdurchdringung und einer zeitlichen Ausbildungsverkürzung führen. 

Das BSK-Modell sichert durch eine konsequente Anwendung des credit point systems eine kontinuierliche Mitarbeit der Studierenden, weil vom ersten Semester an im wahrsten Sinne des Wortes examensrelevante Leistungen erbracht werden. Dadurch, daß die Praxisphase eher am Ende der Ausbildung stattfindet und eineinhalb Jahre lang ist, ist sie ein vollwertiger Ersatz des Referendariats, das heute auch in seiner Qualität darunter leidet, daß einige Stationen vor allem so geplant werden, daß man möglichst viel Zeit zur Vorbereitung auf die Abschlußklausuren hat und von seiner Ausbildungsstelle nicht mit praktischer Arbeit ”belästigt” wird. Schließlich führt unser Modell – im Gegensatz zu dem Modell der Justizminsterkonferenz mit seiner anschließenden Berufseinarbeitungsphase – tatsächlich zu einer Verkürzung der Ausbildungszeit.

2. Das Staatsexamen

Zwar wird durch die Abschaffung eines der beiden Staatsexamina eine erhebliche Entlastung der Studierenden erreicht, die nun nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit auf eine umfangreiche Prüfung hinfiebern müssen. 

Diese Änderung beseitigt aber nicht das Problem, daß zu einem Zeitpunkt am Ende der Ausbildung das gesamte Wissen parat zu sein hat. Durch die Fixierung auf nur noch ein Examen wird sich der Druck noch weiter erhöhen. Das Ziel einer Reform, die Prüfungsvorbereitung den dafür vorgesehenen Stellen (zur Klarstellung: den Universitäten) zu überlassen, wird damit gerade nicht erreicht. Trotz fakultativer Abschichtungsmöglichkeiten und der Aufwertung einer Wahlfachprüfung wird es bei einer Prüfungsvorbereitungsphase bleiben. 

Um dies zu verhindern, muß die Anrechnung von Studienleistungen, zusammengefaßt unter dem Schlagwort ”credit points”, konsequent umgesetzt werden. Die im Laufe der Ausbildung erworbenen Scheine und Bewertungen aus Universität und Praxis müssen in die Endnote einfließen. Der Studierende erbringt damit einen erheblichen Teil seiner Examensleistungen bereits während der Ausbildung. Dies erfolgt in der Regel durch Klausuren, so daß in das Examen die Ergebnisse aus zahlreichen schriftlichen Prüfungen einfließen. Auch in anderen Studiengängen ist dies bereits möglich, der Blick über die nationalen Grenzen hinaus zeigt, daß dies gerade international ein völlig normaler Vorgang ist: Ein einziger Prüfungsklotz am Ende der gesamten Ausbildung ist ein Anachronismus, an dem wir nicht festhalten sollten.

So wird zum einen gewährleistet, daß alle Abschnitte der Ausbildung für den Studierenden von Bedeutung – weil examensrelevant – sind. Zum anderen entfällt der Druck in der Endphase der Ausbildung, der ansonsten weder eine brauchbare wissenschaftliche Arbeit noch eine sinnvolle Mitarbeit in der Praxis ermöglicht. Das derzeitige Studienjahr vor dem ersten Examen und die letzte Station vor der zweiten Prüfung zeigen dies eindringlich.

Zu der Anrechnung der Leistungen aus der Ausbildung verlangen wir ein wissenschaftliches Element im Examen. Es kann nicht sein, daß wir an der Universität ausgebildet werden, von uns aber – zumindest im Examen – nicht einmal ansatzweise eine wissenschaftliche Arbeit verlangt wird. Daher schlagen wir eine dreimonatige Abschlußarbeit vor, deren Thema der Prüfling zusammen mit dem von ihm gewählten Prüfer auswählt, wie dies in nahezu allen anderen Studiengängen der Fall ist. Diese Abschlußarbeit bringt dem Absolventen zwei verschiedene Vorteile. Im Optimalfall kann er ein Thema, mit dem er in der davor stattgefundenen Praxisphase konfrontiert wurde, vertieft bearbeiten. Außerdem geben ihm Thema und Qualität der Arbeit eine Möglichkeit, sich anschließend am Arbeitsmarkt zu profilieren. 

Neben diesen beiden Examenselementen genügt zum Abschluß völlig eine mündliche Prüfung, bestehend aus einer Verteidigung der Abschlußarbeit, einem Aktenvortrag zur Überprüfung der praktischen Fähigkeiten und ein der jetzigen Prüfung gleichendes Rechtsgespräch zu ausgewählten Themengebieten.

3. Ablehnung einer gesonderten Berufseinarbeitungsphase

Die BSK fordert eine Ausbildung, deren Examensabschluß die Berufsfähigkeit bestätigt und ermöglicht.

Die Einführung einer “Berufseinarbeitungsphase” zeigt, daß sich die Justizminister selber nicht sicher sind, ob ihre vorgeschlagene Ausbildung den Ansprüchen genügt, die an die derzeitige zweistufige Ausbildung gestellt werden. Schuld hieran sind (a) die Anwaltslobby und (b) die nur noch einjährige Praxisausbildung mit dem Charakter eines verlängerten Schulpraktiums.

Problem (b) kann die BSK mit ihrem Vorschlag aus der Welt schaffen: Wir schlagen eine ernsthafte Praxisphase am Ende des Studiums vor, in der aus den bekannten fünf ”Stationen” vier absolviert werden müssen. Diese Phase soll 16-18 Monate betragen und von Vorlesungen und Kolloquien begleitet werden, in die die derzeitigen Arbeitsgemeinschaften des Referendariats aufgehen. Die Dauer und inhaltliche Konzeption dieser Phase beinhalten vollständig das bisherige Referendariat, gekürzt um die überflüssige Examensvorbereitung. Wir halten bei der Wahl der Stationen eine höhere Flexibilität als bisher für sinnvoll, verpflichtend sollten nur die Ausbildungsabschnitte in der Justiz und bei einem Rechtsanwalt sein. Durch eine verstärkte Anbindung der Praxisstationen an begleitende Veranstaltungen wird diese Phase effektiv mit der theoretischen Ausbildung verbunden und sinnvoll ergänzt.

Wir sind der Ansicht, daß eine Mitarbeit bei einem in der Praxis tätigen Juristen (von der entsprechenden Ausbildungsstelle) angemessen zu vergüten ist. Da die Praxisphase gegenüber dem Referendariat verkürzt ist und nur teilweise beim Staat abgeleistet werden wird, ergibt sich schon dadurch ein erhebliches Einsparungspotential für die öffentlichen Haushalte. Mit dem derart eingesparten Geld kann die notwendige verbesserte Ausstattung der Universitäten finanziert werden.

Problem (a) ist wohl nur durch den Willen der Justizministerkonferenz, eine ernsthafte und vollwertige Ausbildung zu konzipieren und nicht den Forderungen einer Wirtschaftslobby nachzugeben, zu lösen.

V. Zusammenfassung

Die BSK erkennt an, daß das von der Justizministerkonferenz vorgeschlagene Modell ein möglicher Weg zur Reform der Juristenausbildung ist. 

Es ist aber nicht hinnehmbar, daß die Reform die Ausbildung in der Form verschlechtern soll, daß am Ende nicht mehr der berufsbefähigte Jurist stehen soll, sondern eine günstige Arbeitskraft, der zunächst der Zugang zu den juristischen Berufen doch noch verwehrt bleibt. 

Auch die Verlängerung der Gesamtausbildungszeit kann nicht ernsthaft gewollt sein – gerade, wenn man die Aussagen aller an der Reformdiskussion Beteiligten ernst nimmt. Noch ist unsere Ausbildungszeit im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig, mit dem Justizminister-Modell würden wir endgültig abgehängt werden. Ebenso ist ein Modell abzulehnen, daß entgegen der eigenen Vorgaben auch nicht den allgemein beklagten Druck von dem Endexamen nimmt.

Und nicht zuletzt bleibt bei der Durchsicht des JuMiKo-Vorschlags der Eindruck bestehen, daß es vor allem um eine weitere Kostensenkung ging und diese bei einer Beibehaltung des Referendariats einfach nicht möglich erschien. Das ist traurig, geht es doch letztlich um die Zukunft des Rechtsstaates und nicht um Einsparungspotentiale beim Einkauf von Büromaterial durch die Verwaltung. 

Das Modell der BSK gewährleistet eine kürzere und effektivere Ausbildung, als sie derzeit stattfindet und nach dem Modell der JuMiKo in Zukunft stattfinden soll. Dies wird erreicht durch einen geschlosseneren Zeitablauf, da durch die konsequente Anwendung des credit point Systems das Studium aufgewertet wird und gleichzeitig der Examensdruck verringert wird. Die derzeitige Bedeutung kommerzieller Repetitorien für die Examensvorbereitung wird wegfallen. Vor allem durch die stärkere Betonung der Methoden und Grundlinien und die Abschlußarbeit wird die Wissenschaftlichkeit des Studiums aufgewertet und die Einarbeitungsfähigkeit der Studierenden in fremde Rechtsgebiete und unbekannte Fragestellungen erleichtert. Im Gegensatz zu den aktuellen Reformplänen fordern wir eine längere Praxisphase in der Ausbildung. Dadurch, daß sie aber am Ende der Ausbildung stattfindet, wird der Einstieg in die Praxis erleichtert, ohne daß es einer Berufseinarbeitungsphase bedarf, die zu einem Konkurrentenschutz der praktizierenden Anwälte führt.

Das Modell der BSK hat eindeutige Vorteile:

· Die tatsächliche Ausbildungszeit wird ohne inhaltliche Abstriche verkürzt.

· Die gesamte Ausbildung wird durch die Anerkennung der Studien- und Praxisleistungen aufgewertet.

· Der Studienabschluß bekommt durch die Abschlußarbeit einen wissenschaftlichen Anteil, wie er zu einem wirklichen Universitätsabschluß gehören sollte.

· Der derzeitige Examensdruck fällt weg und macht den Weg frei für eine wirkliche Ausbildung während der gesamten Studienzeit.

· Repetitorien werden für die Studierenden nicht mehr als notwendig angesehen werden, die Ausbildung findet vollständig an der Universität und in den Stationen statt.

· Die vollwertige Praxisphase am Ende der Ausbildung ermöglicht und erleichtert den direkten Einstieg in den Beruf.

